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Planung und Eigentumsgarantie
Von Dr. iur. M. WERDER, Aarau DK 347.235:711.4(494)

Am 29. November 1950 hat das Bundesgericht eine
staatsrechtliche Beschwerde Ruesch gegen die Zonenordnung der
aargauischen Gemeinde Ennetbaden gutgeheissen. Dieser
Entscheid ist stark beachtet worden. In Besprechungen in der
Tagespresse wurden aus ihm vielfach falsche Schlüsse gezogen,

so" dass es gerechtfertigt erscheint, die Leser der Bau¬

zeitung über seine Tragweite kurz zu orientieren. Auf rechtliche

Erörterungen, insbesondere auf das Verhältnis zu dem
kurz vorher ergangenen Entscheid in Sachen Battistini gegen
Gemeinde Beringen und Regierungsrat des Kantons Sehaff-
h&usen1), kann dabei nicht eingetreten werden.

Die Gemeinde Ennetbaden hat im Rahmen einer Orts-
planung .ihr Baugebiet ausgeschieden und in § 1 der
Zonenordnung folgendes bestimmt:

«Das Baugebiet der Gemeinde Ennetbaden wird durch
den als Anhang beigefügten Zonenplan, der einen Bestandteil

dieser Zonenordnung bildet, ausgeschieden.
Ausserhalb des Baugebietes dürfen vorläufig keine

Neubauten errichtet werden. Bauten, die dem Rebbau und der
Landwirtschaft dienen, können gestattet werden, sofern sie
die folgerichtige bauliche Entwicklung der Gemeinde nicht
hindern.

Wasser- und Kanalisationsanschlüsse werden nur fürsolche Bauten bewilligt, die innerhalb des Baugebietes
hegen. Für landwirtschaftliche Bauten ausserhalb des Baugebietes

kann der Gemeinderat Wasseranschlüsse bewilligen,
wenn sie von den bestehenden Anlagen aus möglich sind.»

Der Zonenplan und die Zonenordnung wurden vom
Regierungsrat unter Abweisung von drei unerledigten Einsprachen
genehmigt. Gegen diesen Beschluss führte ein Einsprecher
beim Bundesgericht Beschwerde und machte geltend, die
Regelung der Gemeinide Ennetbaden Verstösse gegen die
Eigentumsgarantie der Kantonsiverfassung und das Willkürverbot
der Bundesverfassung. Das Bundesgericht hat die Beschwerde
gutgeheissen und den Genehmigungsibeschluss des
Regierungsrates aufgehoben, soweit dadurch § 1, Abs. 2, der
Zonenordnung genehmigt wurde. Den Wortlaut des umfangreichen
Entscheides findet der Leser im «Plan» 1951, Nr. 2 und im
«Schweizer Baublatt» 1951, Nr. 48.

Der Beschwerdeführer ist Eigentümer von zwei
Grundstücken ausserhalb des ausgeschiedenen Baugebietes. Beide
liegen auch ausserhalb der Druckzone der heutigen
Wasserversorgung, die für die Abgrenzung des Baugebietes einen
massgebenden Faktor bildete. Auch könnten sie nur mit
unverhältnismässig hohen Kosten an die Gemeindekanalisation
angeschlossen werdehàfDie eine Parzelle kann bei einer
allfälligen Erweiterung der Wasserversorgung und der Kanalisation

später in das Baugebiet einbezogen werden. Der
Gemeinderat hatte von Anfang an Zusicherungen in dieser Richtung

gemacht. Das andere, bedeutend höher gelegene Grundstück

dürfte nie in den Bereich des Gemeindeleitungsnetzes
zu liegen kommen. Seine Ueberbauung muss auch aus Gründen
des Natur- und Heimiatschutzes abgelehnt werden. Der
Beschwerdeführer hatte nun nicht etwa ein konkretes Bauprojekt

für seine Grundstücke vorgelegt. Er machte überhaupt
keine bestimmten Bauaibsichten geltend. Die Ausgangslage
war also eine andere als bei den vom Bundesgericht früher
beurteilten Beschwerden Lips gegen Gemeinderat Uitikon und
Regierungsrat des Kantons Zürich2) und Battistini gegen
Gemeinde Beringen und Regierungsrat des Kantons Schaffhau*
sen. Der Beschwerdeführer verlangte auch nicht, dass sein
Grundeigentum in das Baugebiet einbezogen werde. Er erhob
aus _ grundsätzlichen Erwägungen gegen die Zonenordnung
Einspruch und bestritt der Gemeinde das Recht, bestimmte
Gebiete mit Bauverbot belegen zu dürfen.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde zwar gutgeheissen.

Es hat entschieden, § 1, Abs. 2, der Zonenordnung
entbehre der gesetzlichen Grundlage des jcantonalen öffentlichen
Rechts und bedeutete somit eine Verletzung der Eigentumsgarantie.

Damit ist aber für den Beschwerdeführer praktisch
nicht viel gewonnen. Der Zonenplan und die andern
Vorschriften der Zonenordnung bestehen zu Recht. Insbesondere
scheint die Ueberbauung des tiefer gelegenen Grundstückes
nach wie vor ausgeschlossen, da der Gemeinderat auf Grund
des Absatzes 3 von § 1 der Zonenordnung, welche Vorschrift
vom Beschwerdeführer nicht angefochten wurde, den Wasser-
und Kanialisationsanschluss für Bauten ausserhalb des
Baugebietes verweigern muss. Die Realisierung der grundsätzlich
bestehenden Baufreiheit wäre nur möglich, wenn der Bauherr
ohne Inanspruchnahme der Gemeindeanlagen selbst für das
erforderliche Wasser (Quelle) und für die unschädliche
Beseitigung des anfallenden Abwassers (Grube für
landwirtschaftliche Verwertung) sorgen würde. Eine sMche Selbstsorge

ist mit derartigen Kosten und Unizukömmlichkeiten

Nr

1) SBZ 1951. Nr. 4, S. 39, und «Plan» 1950, S. 176 ff.
2) Entscheidungen des Bundesgerichtes 74 1147 ff ;

6, S. 83.
vgl. SBZ 1949,
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verbunden, dass der Grundeigentümer in seinem eigenen
Interesse mit der Ueberbauung des tiefer gelegenen
Grundstückes zuwarten dürfte, bis die Gemeinde in der Lage ist,
ihr Leitungsnetz entsprechend auszudehnen. Die zweite,
bedeutend höher gelegene Parzelle dürfte aus den oben
angeführten Gründen für immer unüberbaubar bleiben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die durch das
bundesgerichtliche Urteil nicht tangierte Regelung der Gemeinde
Ennetbaden durchaus geeignet ist, die Streubebauung mit
all ihren nachteiligen Folgen in genügendem Masse zu
verhindern. Die Gemeinden dürfen und müssen ihre öffentlichen
Anstalten (Versorgung mit Wasser, Gas und elektrischem
Strom, sowie Kanalisation) nach wirtschaftlichen Grundsätzen
anlegen und ausbauen. Das ist nur möglich, wenn sie in
verbindlicher Form beschliessen, dass Neubauten ausserhalb des
im Rahmen einer Ortsplainung ausgeschiedenen Baugebietes

nicht an die Versorgungsanstalten angeschlossen werden dürfen.

Dagegen genügt es erfahrungsgemäss nicht, zu bestimmen,
dass für derartige Erschliessungskosten die Interessenten

aufzukommen haben; denn die Folge wäre, dass die Gemeinde
doch früher oder später Teile eines schlecht angelegten,
ungenügend dimensionierten und nicht unterhaltenen Leitungsnetzes

übernehmen musste. Gleich verhält es sich mit dem
Wegnetz. Die Erfahrung lehrt eindeutig, dass die Gemeinden
nicht darum herumkommen, im Laufe der Zeit das private
Leitungs- und Wegnetz zu übernehmen und mit grossem
Aufwand instandzustellen. Diese Entwicklung steht aber mit der
zu Recht erhobenen Forderung einer zweckmässigen Verwendung

der Steuergelder nicht im Einklang. Sie lässt sich jedoch
vermeiden, wenn das Baugebiet durch eine Ortsplanung
verbindlich abgegrenzt und ausserhalb davon der Anschluss an
die Gemeindeversorgungsbetriebe verweigert wird.

Ueber die Weiterentwicklung und Anwendung des Heizkosten-Verteilers DK 681.125

Der Heizkosten-Verteiler «Caldiv», der letztes Jahr hier
beschrieben wurde (SBZ 1950, Nr. 25, S. 333*), erfuhr in der
Zwischenzeit verschiedene Verbesserungen konstruktiver und
fabrikationstechnischer Art und hat nun den verkaufsreifen
Zustand erreicht. Er nützt zur Wärmemessung, wie damals
beschrieben wurde, die bekannte Eigenschaft verschiedener
Metalle aus, die darin besteht, dass sie unter mechanischer
Beanspruchung ihre Form, je nach der Temperatur, verschieden

stark verändern (Kriechen). Am einfachsten verwendet
man einen auf Biegung beanspruchten Messtab aus sehr
reinem Zink, dessen Deformation in gesetzmässigem
Zusammenhang steht zum Inhalt des durchlaufenen Temperatur-
;Z;ei'tiäiagramms ; dieses hängt aber wiederum gesetzmässig
mit der vom betreffenden Heizkörper während der
Beobachtungszeit abgegebenen Wärmemenge zusammen. Die
Anstrengungen des Konstrukteurs richteten sich u. a. darauf,
einen möglichst linearen Zusammenhang zwischen der
Anzeige des Apparates, also der Deformation des Messtabes
und der zu messenden Wärmemenge zu erhaltenes

Dieser Zusammenhang wird nun durch den Umstand be-
einflusst, dass der auf Biegung beanspruchte Stab am Anfang
der Wärmemessung, d. h. im Herbst, noch keine vollplastische
Spannungsverteilung aufweist. Diese stellt sich erst im Laufe
der HeS?eriode ein. Bei stets gleicher Biegebeanspruchung
und gleicher Temperatur ergäbe sich aus diesem Grund am
Anfang der Heizperiode ein stärkeres Kriechen, das gegen
das Ende des Winters langsamer werden würde. Durch eine
einfache konstruktive Massnahme gelang es, diese
Zeitabhängigkeit zu kompensieren.

Wie aus Bild 1 ersichtlich, ist am Zeiger d ein kleines
Zusatzgewicht e angebracht, das zusammen mit dem Gewicht
des Zeigers d die freie Messtrecke des Stabes c auf Biegung
beansprucht. Das Biegungsmoment des Zeigers nimmt bis zu
seiner horizontalen Lage zu und nachher wieder ab. Da aber
das Zusatzgewicht e über der Zeigeraxe x angeordnet ist, wird
erreicht, dass das gesamte
Moment von Zeiger und
Zusatzgewicht bis gegen das Ende der
Skala zunimmt; die Zunahme
ist anfänglich stark, nachher
kleiner und im letzten Viertel
der Skala praktisch null. Wie
eingehende Versuche bestätigt!
haben, ist es durch geeignete
Wahl der Sehwerpunktslifg^
des Gewichtes e gelungen, ein
praktisch lineares Verhalten
des Apparates zu erzielen, so
dass die Skala mit linearer
Teilung versehen werden kann.
Damit ist eine wesentliche
Vereinfachung in der Herstellung
und in der Handhabung des
Apparates erreicht.

Da der Heizkosten-Verteiler
grundsätzlich nur den Tem-
peraturverlauf in Abhängigkeit
der Zeit integriert, müffi der
auf der Skala abgelesene Zeigerstand

mit der Heizflächengrösse

;

1

multipliziert werden, um einen der Wärmeabgabe des
Heizkörpers proportionalen Wert zu erhalten. Diese Operation
kann leicht zu Fehlern Anlass geben und würde auch für
die jedes Jahr vorzunehmenden Abrechnungen eine bedeutende

Mehrarbeit bedingen. Diese Nachteile lassen sich
vermeiden, indem die Skala mit einer der jeweiligen
Radiatorenheizfläche entsprechenden EiBfleilung versehen, und für
jede Heizkörpergrösse eine passende Skala verwendet wird.
Man erhält aber so eine grosse Zahl verschiedener Skalen, was
die Fabrikation verteuert und den Kundendienst erschwert.

Beim Wärmezähler «Caldiv» besteht dieser Nachteil nicht.
Wie aus Bild 1 ersichtlich, ist das Zusatzgewicht e in Richtung

der Zeigeraxe verschiebbar angeordnet; die jeweilige
Stellung kann an einer auf dem Zeiger angebrachten Hilfsskala

abgelesen werden. Man kann damit das für das Kriechen

der Messtrecke massgebende Biegemoment in bestimmter
Weise verändern. Ist z. B. die Heizfläche des Radiators,

dessen Wärmeabgabe gemessen werden soll, kleiner als der
Skala f entspricht, so verschiebt man das Gewicht e um die
der wahren Heizfläche entsprechende Strecke nach innen.
Dadurch verringert sich das Biegemoment, und der Zeiger
zeigt auf der für den grösseren Radiator passenden Skala
den richtigen Verhältniswert an. Die Einstellung des
Zusatzgewichtes wird nach der Eichkurve (Bild 2) vorgenommen.
Wie ersichtlich, kommt man im Bereich von 0,7 bis 8 m2
Heizfläche mit nur drei Skalen aus. Bild 3 zeigt drei Zähler
mit den Skalen für 1, 2 und 5 m2 Heizfläche.

Eine interessante Anwendungsmöglichkeit des Wärmezählers

ergibt sich bei Fernheizungen. Bild 4 zeigt das
Prinzipschema einer solchen Anlage. Um die Bestimmung der
Wärmebezüge in einfacher Weise durchführen zu können,
musste jedem Wärmebezüger (B, C eine bestimmte
konstante Wassermenge zugeteilt werden, die je an einem
Regulierventil b einmalig fest eingestellt wird. Es handelt sich
nun darum, die jedem Bezüger während einer Heizsaison
abgegebene Wärmemenge zu bestimmen. Hierfür werden an
die Vor- und die Rücklaufleitungen Wärmezähler «Caldiv»
angesetzt. Zweckmässigerweise baut man in den von der
Heizzentrale weggehenden Strang einen Wärmemesser bisher
üblicher Bauart ein, der eine BesliKmung der insgesamt

geBild 1 (links). Neue
Bauweise des Heizkostenverteilers

«Caldiv»

a Gehäuse
b Skalenträger
c Messtab
d Zeiger
e Zusatzgewicht
f Skala
g Deckel
h Plexiglasscheibe
i federnder Blechstreifen
k Loch für Plombe

Bild 2 (rechts). Eichkurven
zur Einstellung des
Zusatzgewichtes nach der
Heizflächengrösse des Heizkörpers
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